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die Fibel, als das erste Lehrbuch der Kinder, eine grosse Bedeutung. Daher
sollten alle, welche sich für dieses Buch interessieren, vorab die Lehrerinnen,
ihr möglichstes zur Erstellung einer guten Fibel beitragen.

Mitteilung.
Laut § 15 der Statuten möchten wir die Sektionen und einzelnen Mitglieder

unseres Vereins ersuchen, allfällige Anträge und Anregungen, welche an der

Generalversammlung zur Behandlung kommen sollen, rechtzeitig dem unterzeichneten
Vorstande zur Diskussion, zur Bericht- und Antragstellung einzureichen.

Mit kollegialischem Gruss

Der Vorstand des scliweiz. Lehrerinnenvereins.

Reales und Ideales.
Rücktrittsgehalte, Lehrerkassen, Lebensversicherung und Lehrerinnenheim.

Von E. Flühmann in Aarau.

(Schluss.)

Eine Lehrerin, welche auf den Fall zu frühen Ablebens hin nahe
Angehörige nicht unversorgt lassen möchte, während sie das eigene Alter staatlicher
oder sonstiger Fürsorge überlassen darf, wird die Kapitalversicherung auf den

Todesfall wählen. Die Zurückbleibenden erhalten dann eine einmalige fixe Summe
und können mit dem Pfunde wuchern, indem sie in irgend" einer Form damit
arbeiten, vielleicht in einem geschäftlichen Unternehmen dieser oder jener Art.
wodurch der Ertrag sich steigert. Oder es dient ihnen besser, mit der Summe
eine sofort beginnende, lebenslängliche Pente zu erwerben. Da die Sterblichkeitsziffer

mit den .Pahren zu-, die Zahl der noch wahrscheinlichen Auszahlungsjahre
also o&nimmt, so stellt der Kauf dei' Leibrente, im Gegensatz zur
Todesfallversicherung', sich mit den Jahren immer billiger, wie folgende Tafeln zeigen.

Tafel I. Kapitalversicherung.
Einfache Todesfalhersicherung mit Gewinn.

Jährliche Prämien zur Versicherung eines Kapitals von Fr. 1000, zahlbar nach
dem Tode des Versicherten.

Prämien zahlbar in Franken.
Lebenslänglich. Iiis zum 50. Jahr. Bis zum 55. Jahr.

Kil'!;-r" SJ B.2 S. B. S. B.alter.
30 26.— 27.10 35.20 35.— 31.40 31.80 440.20
35 29. — 31. 20 40. 30 45. 40 38. 90 39. — 776. 65
40 35. — 36. 40 65. 70 65. 20 51. 30 50. 50 517. 75
45 41. 60 43. — 3) :i) 72. 80 72. 50 562. 90

Oiler einmalige
Kapitaleinzahlung.

') S., allgemeine schweizerische Lebensversicherungs- und Hoden-Anstalt in Zürich,
bestrenommierte und vorzüglich gedeihende einheimische Gegenseitigkeitsanstalt.

*) B., Bader Lebensversicherung (B'aloise), wohl die blühendste Aktiengesellschaft
derart im Lande. Die Tafeln zeigen kaum bemerkbare Abweichung der Tarife.

;!) Prämienversicherung auf weniger als 10 Jahre wird nicht gewährt.
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